
 

Bekanntmachung Nr. 20 / 2016 des Amtes Horst-Herzhorn  
für die Gemeinde Hohenfelde 

 
Am Mittwoch, dem 9. März 2016, findet um 19.30 Uhr  

im “Haus der Dorfgemeinschaft“, Dorfstraße 50, 25358 Hohenfelde,  

die 12. öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung  

der Gemeinde Hohenfelde statt. 

 
Tagesordnung: 

 
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
2. Anträge zur Tagesordnung 
3. Einwohnerfragestunde 
4. Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen die Sitzungsniederschrift  

Nr. 11 vom 14.12.2015  
5. Bericht der Bürgermeisterin 
6. 4. Änderung des Flächennutzungsplans für das Gebiet des Grundstücks Hauptstraße 

52, angrenzend an die Bebauung des Ortsteils Steinburg der Gemeinde Süderau; 
hier: Prüfung der im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange abgegebenen Stellungnahmen 

7. 4. Änderung des Flächennutzungsplans für das Gebiet des Grundstücks Hauptstraße 
52, angrenzend an die Bebauung des Ortsteils Steinburg der Gemeinde Süderau; 
hier: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 

8. Bebauungsplan Nr. 7 für das Gebiet des Grundstücks Hauptstraße 52, angrenzend 
an die Bebauung des Ortsteils Steinburg der Gemeinde Süderau; 
hier: Prüfung der im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange abgegebenen Stellungnahmen 

9. Bebauungsplan Nr. 7 für das Gebiet des Grundstücks Hauptstraße 52, angrenzend 
an die Bebauung des Ortsteils Steinburg der Gemeinde Süderau; 
hier: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 

10. Aufstellung der 5. Änderung des Flächennutzungsplans und des Bebauungsplans  
Nr. 4 der Nachbargemeinde Neuenbrook für den „Solarpark Neuenbrook Nord“; 
hier: Abstimmung mit den Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB 

11. Leerrohr Halenbrook als Vorbereitung für Glasfaser 
12. Mitteilungen 
13. Anfragen 
14. Einwohnerfragestunde 
15. 4. Änderung des Flächennutzungsplans und Bebauungsplan Nr. 7 für das Gebiet des 

Grundstücks Hauptstraße 52, angrenzend an die Bebauung des Ortsteils Steinburg 
der Gemeinde Süderau; 
hier: Genehmigung des städtebaulichen Vertrages mit der Firma Arne Carstens Ver-
mietung und Verpachtung über die Übernahme der Planungskosten und der Kos-ten 
für die Kompensation der durch den Bebauungsplan Nr. 7 ermöglichten Eingriffe in 
die Natur 
 

Anm.: Es ist damit zu rechnen, dass über den Tagesordnungspunkt  15 unter  
           Ausschluss der Öffentlichkeit beraten wird. 
 
Gez. M. Gaudlitz 
Bürgermeisterin 


